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Auf Antrag der DB InfraGO AG (Vorhabentragerin) erlasst das Eisenbahn-Bundesamt
nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 6 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgende

Plangenehmigung

A. Verfiigender Teil

A.1  Genehmigung des Plans

Der Plan fiir das Vorhaben ,Anderung Bahniibergang Burenkamp®, in der Gemeinde
Dorsten, im Landkreis Recklinghausen, Bahn-km 30,305 der Strecke 2273, Bottrop
Nord - Quakenbruck, wird mit den in dieser Genehmigung aufgefuhrten Nebenbestim-

mungen genehmigt.
Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen:

e Rickbau der vorhandenen Bahnibergangssicherungsanlage und weiterer da-

zugehoriger Komponenten

e Neubau einer Bahnibergangssicherungsanlage mit Schranken und Schutz-

einrichtungen
e Rickbau der bituminésen Befestigung am Bahnibergang
e Neubau der Gleisausplattung am Bahnlbergang

e Neubau der Zuwegung, Schutzgitter, Zaun und weiterer Komponenten.

A.2  Planunterlagen

Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen:

Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
1 Erlauterungsbericht, Planungsstand: 16.04.2024, genehmigt
38 Seiten
21 Ubersichtsplan, Planungsstand: 07.02.2023, nur zur
MaRstab 1 : 25.000 Information
2.2 Ubersichtslageplan, Planungsstand: 07.02.2023, nur zur
MaRstab 1 : 5.000 Information
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Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
3 Lageplan, Planungsstand: 07.02.2023, genehmigt
Malfdstab 1 : 200
4 Bauwerksverzeichnis Planungsstand: 07.02.2023, genehmigt
17 Seiten
5.1 Grunderwerbsplan, Planungsstand: 07.02.2023, Mal3- genehmigt
stab: 1: 200
6 Grunderwerbsverzeichnis, Planungsstand: 08.09.2023, |genehmigt
3 Seiten
711 Kreuzungsplan (Bautechnik) Neubau, genehmigt
Planungsstand: 08.09.2023, Mal3stab: 1 : 200
71.2 Kabeltiefbau, Planungsstand: 08.09.2023, Information
Malstab: 1 : 200
7.1.3 Kreuzungsplanung StraRenbau, genehmigt
Planungsstand: 08.09.2023, Maf3stab 1 : 200
7.2 Kreuzungsplan (Bautechnik) Rickbau, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023, MaRstab 1 : 200 Information
7.3 Markierungs- und Beschilderungsplan, genehmigt
Planungsstand: 15.11.2023, Maf3stab 1 : 200
7.4.1 Schleppkurvenplan, nur zur
Planungsstand: 08.09.2023, MaRstab 1 : 200 Information
7.4.2 Schleppkurvenplan, nur zur
Planungsstand: 08.09.2023, MaRstab 1 : 200 Information
743 Schleppkurvenplan, nur zur
Planungsstand: 08.09.2023, MaRstab 1 : 200 Information
7.5 Streuwinkelplan, nur zur
Planungsstand: 08.09.2023, MaRstab 1 : 200 Information
8.1 Hohenplan, genehmigt
Planungsstand: 08.09.2023, Maf3stab 1 : 200 / 20
9.1 Strallenquerschnitt, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023, MaRstab 1 : 50 Information
10.1 Baustelleneinrichtungsplan- und erschlielfungsplan, genehmigt
Planungsstand: 07.02.2023, Maf3stab 1 : 200
111 Kabel- und Leitungslageplan, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023, MaRstab 1 : 200 Information
121 Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integriertem Ar- | genehmigt
tenschutz + Mallnahmenblatter
Planungsstand: 16.04.2024
13.1 Schalltechnische Berechnung zum Baularm, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023, 7 Seiten + Anlagen Information
14 Hydraulische Berechnungen nur zur
Information

Planungsstand: 07.02.2023, 5 Seiten + Anlagen
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A3

A.3.1

A4

A.4.1

A.4.2

Unterlage |Unterlagen- bzw. Planbezeichnung Bemerkung
15 Geotechnischer Bericht, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023, 38 Seiten + Anlagen Information
16 Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept, nur zur
Planungsstand: 07.02.2023 Information
17 Verkehrszahlungsprotokoll, nur zur
Planungsstand: 14.06.2016 Information

Besondere Entscheidungen

Hinweis zur Konzentrationswirkung

Durch die Plangenehmigung wird die Zulassigkeit des Vorhabens einschlie3lich der
notwendigen Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm be-
ruhrten offentlichen Belange festgestellt; neben der Plangenehmigung sind andere
behordliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen
nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEGi. V. m. § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 VWVfG

i. V.m. § 75 Abs. 1 VWVFG).

Nebenbestimmungen

Ausnahmen von der Anwendung der TSI gemaR § 5 EIGV

Die nach der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) notwendi-
gen Antrage sind rechtzeitig vor Baubeginn zu stellen und die erforderlichen Unterla-
gen einzureichen. Die Uberwachung der Erstellung wird nach der VV BAU bzw. VV
BAU-STE erfolgen. Das entsprechende Prif- und Bewertungsverfahren ist bei einer
von den Mitgliedstaaten der EU ,benannten Stelle” zu beantragen und von dieser
durchzufiihren. Durch die EG-Prifung wird geprift, ob die Parameter der Techni-
schen Spezifikationen fur die Interoperabilitét (TSI) beachtet wurden. Die einschlagi-

gen TSI sind einzuhalten.

Wasserwirtschaft und Gewasser

1. Es dirfen keine Baustoffe verwendet werden, bei denen durch duflere Einwirkun-
gen eine chemische oder bakteriologische Beeintrachtigung der Grundwasser-

qualitat zu besorgen ist.
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2. Durch die BaumalRnahme verursachte Verunreinigungen des anstehenden Bo-
dens, Oberflachen- oder Grundwassers sind sofort zu beseitigen. Fur Sofortmal3-

nahmen sind ausreichende Mengen an Abstreu- und Bindemitteln vorzuhalten.

3. Wassergefahrdende Stoffe (z. B. Frischol, Bremsflissigkeit, usw.) sind vor Nie-
derschlagswasser geschutzt Gber zugelassenen, flissigkeitsdichten und medien-

bestandigen Auffangwannen bzw. in doppelwandigen Behaltern zu lagern.

4. Der Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen hat si-
cherzustellen, dass ausgetretene wassergefahrdende Stoffe verwertet und ord-

nungsgemal entsorgt werden.

5. Festgestellte Mangel im Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen sind ohne besondere Aufforderung umgehend zu beseitigen. Der Be-
treiber ist fur den ordnungsgemaRien Betrieb sowie fir die einwandfreie Wartung
und Unterhaltung verantwortlich. Er ist verpflichtet, Betriebsstorungen und sons-
tige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wassergefahrdende Stoffe in den
Untergrund bzw. in ein Gewasser gelangen kdnnten, unverziglich, notfalls telefo-
nisch, der unteren Wasserbehorde anzuzeigen. Dabei sind Art, Umfang, Ort,

Dauer und Zeit des Schadensereignisses moglichst genau anzugeben.

A.4.3 Naturschutz und Landschaftspflege

Die im Erlauterungsbericht (Unterlage 1) vom 16.04.2024 sowie im Landschaftspfle-
gerischen Begleitplan mit integriertem Artenschutz (Unterlage 12) vom 16.04.2023
fixierten SchutzmaflRnahmen und die dort genannten Vermeidungs-, Verminderungs-
und KompensationsmalRnahmen sind einzuhalten und zu beachten. Insbesondere die
in den MalRnahmenblattern dargestellten Vorkehrungen sind umzusetzen. In den
Malinahmenblattern bzw. im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag werden die Mal3-

nahmen insbesondere wie folgt stichwortartig bezeichnet:

o 001_V: Verringerung der baubedingten Eingriffe auf das notwendige Mindest-

malfd
e 002_V: Schutz angrenzender Gehdlzstrukturen
e 003_V: Kontrolle der potentiellen Fledermaus-Quartierbdume
e 004_V: Bauzeitenregelung
e 005_V: Schutz des Oberbodens vor Schadstoffeintragen

o 006_V: Auflockerung des Bodens nach Ende der Bauphase
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A44

¢ 007_V: Umweltgereichte Verwertung/Entsorgung
o 008 _V: Wiederherstellung bauzeitlich in Anspruch genommener Flachen
e 009 OK: Ausgleich durch Kauf von Okopunkten

Der Inhalt der Mallnahmen ergibt sich aus den genehmigten Planunterlagen, insbe-
sondere den MalRnahmenblattern und dem Erlauterungsbericht zum Landschaftspfle-

gerischen Fachbeitrag. Daruber hinaus gilt Folgendes:

Eingriffe in wertvolle Landschaftsbestandteile sind auf den im LBP dargestellten Um-

fang zu beschranken.

Der Bezirksregierung Detmold als hdhere Naturschutzbehédrde ist vor Baubeginn ein
Nachweis Uber die Buchung der Okopunkte im Umfang des Kompensationsdefizits in
Hoéhe von 10.838 Wertpunkten nach BKompV des Okokontos Lippeaue schriftlich
oder per E-Mail vorzulegen (009_OK).

Die Umsetzung der landespflegerischen MalRnahmen ist im Rahmen einer Umwelt-
baubegleitung (UBB) zu erfolgen. Die Person, die diese Funktion wahrnimmt, muss
ausreichend fachlich qualifiziert sein und ist der unteren sowie der héheren Natur-

schutzbehorde im Vorfeld zu benennen.

Immissionsschutz

A.4.41 Baubedingte Larm- und Erschutterungsimmissionen
1. Bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — (AVV Baularm) vom 19. Au-

gust 1970 zu beachten.

2. Die empfohlenen Schallschutzmallinahmen gemal dem Erlauterungsbericht (Un-

terlage 1) sind zu beachten und durchzufiihren.

3. Sollten Messungen ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm um
mehr als 5 dB (A) Uberschritten werden, sind durch die Vorhabentragerin geeignete
Schutzvorkehrungen vorzusehen (insbesondere durch technische und organisato-

rische MalRnahmen).

4. Die Vorhabentragerin hat sicherzustellen, dass die Baustelle so geplant, eingerich-
tet und betrieben wird, dass Gerausche verhindert werden, die nach Stand der

Technik vermeidbar sind (z. B. optimierte Aufstellung der Baumaschinen,
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Ausnutzen der schallabschirmenden Wirkung natirlicher und kinstlicher Hinder-

nisse, Abschalten nicht genutzter Fahrzeuge und Maschinen).

Die Vorhabentragerin hat daflir zu sorgen, dass wahrend der Bauzeit gerausch-
arme Baumaschinen entsprechend der Gerate- und Maschinenlarmschutzverord-
nung — 32. BImSchV - eingesetzt werden. Es sind Bauverfahren bevorzugt einzu-

setzen, die larmarme Vorgehensweisen beinhalten.

Fir nachtliche Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Baubeginn eine Ausnahmegenehmi-

gung bei der zustandigen Behoérde zu beantragen.

Die Vorhabentragerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere die Art, den Umfang
und die Dauer der Bautatigkeiten sowie die Durchfiihrung besonders larmintensiver
Bautatigkeiten, jeweils unverzuglich nach Kenntnis, den Betroffenen in geeigneter
Weise mitzuteilen. Absehbare Abweichungen von dem Zeitplan sind ebenfalls un-
verzuglich mitzuteilen. Die Betroffenen sind Uber die Unvermeidbarkeit der

Larmeinwirkungen aufzuklaren.

8. Das Baustellenpersonal ist fur das Thema Larm zu sensibilisieren.

A.4.4.2 Stoffliche Emissionen

Stoffliche Immissionen durch Staubaufwirbelungen und Abgase sind durch geeignete

Maflinahmen (z.B. Befeuchtung des Bodens, Abschalten nicht genutzter Baufahr-

zeuge) so weit wie mdglich zu vermeiden.

A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

1.

Die chemische Konditionierung von Bdéden (z. B. Kalkung) ist nur in Bereichen zu-
I&ssig, die versiegelt werden und keine natlrliche Bodenfunktion erflllen. Ein ent-
sprechender Plan mit der Kennzeichnung der Einbaubereiche von chemisch kon-
ditioniertem Bodenmaterial und der entsprechenden Massenbilanzierung ist der

unteren Bodenschutzbehoérde vor Beginn der Malinahme zuzuleiten.

. Aufgrund der vorliegenden anthropogenen Anschuittungen und den analytischen

Auffalligkeiten (BoVEK) kann einer gezielten Versickerung nur zugestimmt wer-
den, wenn in den kompletten durchsickerbaren Bereichen der Versickerungsmul-
den das Anschuttungsmaterial durch chemisch unauffalliges geogenes Material

ersetzt wird.

Eine entsprechende sachkundige Baubegleitung ist vorzunehmen, die Malinah-

men sind zu dokumentieren und in einem Abschlussbericht dazustellen, der der
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10.

11.

unteren Bodenschutzbehérde zeitnah nach Beendigung der MalRnahme in digita-

ler Form zuzuleiten ist.

In Bezug auf die Herstellung durchwurzelbarer Bodenschichten wie z.B. der B6-
schungsbereiche sind die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (20239

einzuhalten.

Bodenmaterial oder Recyclingbaustoffe, die von extern eingebaut werden sollen,
sind aus Anlagen zu beziehen, die gemaf der Ersatzbaustoffverordnung zertifi-

ziert sind.

Der Bau der Stralte und des Bahnubergangs stellt ein technisches Bauwerk dar
und daher unterliegt der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen seit dem
01.08.2023 der Ersatzbaustoffverordnung.

Die ausgehobenen Bodenmassen und zurlckgebauten Recyclingbaustoffen kon-
nen bei technischer Eignung und Einhaltung der Vorgaben der EBV wieder einge-

baut werden.

Der Einbau der mineralischen Ersatzbaustoffe ist gemaR § 25 EBV zu dokumen-
tieren. Nach Abschluss der MaRnahme ist der unteren Abfallwirtschaftsbehorde

diese Dokumentation vorzulegen.

Aushubmaterial, das nicht vor Ort verwertet werden kann, ist einer zugelassenen

Entsorgungsanlage zuzufihren.

Der Ausbauasphalt kann recycelt werden. Dafir ist einer zugelassenen Aufberei-

tungsanlage zuzufuhren.
Baubegleitende Dokumentationspflichten

Der unteren Abfallwirtschaftsbehérde als zustandige Uberwachungsbehérde sind
sowohl die Separierung der Materialen als auch die ordnungsgemafe und schad-
lose Entsorgung nachzuweisen. Uber die gesamte Bauzeit ist ein gutachterlicher

Abschlussbericht zu erstellen, der folgende Punkte enthalt:
e Zusammenfassung der Baumalinahme

o Eine tabellarische Mengenaufstellung aller entsorgter Abfallmengen pro

Abfallart unter Angabe des Entsorgers

e Samtliche Leistungsnachweise Uber die Entsorgung aller Abfalle wie bsp.

Wiege-, Begleit- oder Ubernahmescheine oder dhnliche in Kopie

e Analyseberichte zur abfallrechtlichen Deklaration

Seite 10 von 21




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Anderung Bahniibergang Buren-
kamp*®, Bahn-km 30,305 der Strecke 2273 Bottrop Nord - Quakenbriick, Az. 641pa/048-2023#013, vom 01.07.2024

A.4.6

A.4.7

A.4.8

A.4.9

o Die Dokumentation entsprechend §8 Abs. 3 Gewerbeabfallordnung

12. Werden bei Erdarbeiten, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten, auffallige
Gerlche oder Verfarbungen des Bodens oder Abfallstoffe vorgefunden, sind die
Bauarbeiten einzustellen und der Kreis Recklinghausen als untere Bodenschutz-

behérde umgehend hiertiber zu informieren.

Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Far alle im Baubereich vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, die potentiell
vom Bauvorhaben betroffen sind, sind die allgemeinen oder betreiberspezifischen
Merkblatter, Hinweise, Richtlinien und Schutzanweisungen in jedem Fall zu beachten.
Rechtzeitig vor Baubeginn ist die aktuelle Lage der Leitungen bei den jeweiligen Lei-

tungsbetreibern erneut abzufragen.

StraBen, Wege und Zufahrten
Die Sicherheit und Ordnung des &ffentlichen Verkehrs dirfen durch die MaRnahmen

nicht gefahrdet werden.

Kampfmittel

Ist bei der Durchfuhrung von Erdarbeiten auf der Gesamtflache der Erdaushub auf3er-
gewohnlich verfarbt oder werden verdachtige Gegenstande beobachtet, sind die Ar-
beiten sofort einzustellen und es ist unverzuglich die nachstgelegene Polizeidienst-
stelle, das zustandige Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu ver-

standigen.

Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter

Zur Durchflihrung des Bauvorhabens dirfen nur die in den Antragsunterlagen darge-
stellten Flachen in Anspruch genommen werden, fir die die schriftliche Zustimmungs-
erklarung zur Inanspruchnahme vorliegt. Art und Umfang der Grundinanspruchnah-
men sind im Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 5) dargestellt und im Grunder-

werbsplan (Unterlage 6) aufgefuhrt.

A.4.10 Unterrichtungspflichten

Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-Bundes-
amt, AulRenstelle Essen, der Stadt Dorsten und der Kreisverwaltung Recklinghausen

moglichst frihzeitig schriftlich bekannt zu geben.
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A.5 Entscheidung uiber Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Antrage

Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von Be-
hérden und Stellen geduRerten Forderungen, Hinweise und Antrage werden zurtck-
gewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere Weise

erledigt haben.

A.6  Sofortige Vollziehung

Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes gegenuiiber Dritten sofort vollziehbar.

A.7  Gebiihr und Auslagen

Die Gebuhr und die Auslagen flr das Verfahren tragt die Vorhabentragerin. Die Héhe

der Gebihr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden festgesetzt.
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B.1

B.1.1

B.1.2

Begriindung

Sachverhalt

Gegenstand des Vorhabens

Das Bauvorhaben hat die Anderung des Bahniibergangs Burenkamp zum Gegen-
stand. Die Planung umfasst den Rickbau der bestehenden Bahnibergangssiche-
rungsanlage. Im Anschluss erfolgt der Neubau einer Bahnibergangsicherungsanlage
mit Lichtzeichen und Halbschranken. Die Anlagen liegen bei Bahn-km 30,305 der
Strecke 2273 Bottrop Nord - Quakenbriick in Dorsten.

Verfahren

Die DB InfraGO AG (Vorhabentragerin) hat mit Schreiben vom 07.02.2023, Az. |.NI-
W-P-S, eine Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVTG flrr das
Vorhaben ,Anderung Bahniibergang Burenkamp" beantragt. Der Antrag ist am

13.02.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt, Aulenstelle Essen, eingegangen.

Nach der Griindung der DB InfraGO AG am 27.12.2023 ergeht dieser Bescheid ge-
genuber der DB InfraGO AG, denn die DB InfraGO AG ist aus den bisherigen Infra-
strukturgesellschaften DB Netz AG und DB Station & Service AG hervorgegangen.
Unabhangig von der Ausgestaltung der Verschmelzung im Einzelnen ist bekannt,
dass die DB InfraGO AG zum 01.01.2024 ihre Arbeit aufgenommen hat (s. z. B.
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/db-infrago- startet-zum-jahreswech-
sel.html). Daher wird, auch wenn nach den Angaben der Bundesregierung (BT-Drs.
20/8325, S. 2) mit der Verschmelzung die geplante Zusammenlegung der Infrastruk-
tureinheiten innerhalb des integrierten Konzerns im hundertprozentigen Eigentum der
DB AG nicht abgeschlossen ist und auch nach dem 01.01.2024 weitere Schritte erfol-
gen sollen, davon ausgegangen, dass seit dem 01.01.2024 die DB InfraGO AG als

Antragstellerin in diesem Verfahren.

Mit Schreiben vom 08.08.2023 wurde die Vorhabentragerin um Uberarbeitung der
Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 12.09.2023 wie-
der vorgelegt. Nach Prifungen der eingegangenen Unterlagen wurde mit Schreiben
vom 17.10.2023 die Vorhabentragerin erneut um Uberarbeitung der Planunterlagen

gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 16.04.2023 wieder vorgelegt.

Mit verfahrensleitender Verfligung vom 11.01.2024, Az. 641pa/048-2023#013, hat

das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass flr das gegenstandliche Vorhaben keine
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B.2

B.2.1

Verpflichtung auf Durchflihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung besteht (§§ 5 ff.
Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)).

Die DB InfraGO AG hat dem Eisenbahn-Bundesamt die von ihr vorab eingeholten
Stellungnahmen von Tragern &ffentlicher Belange und Betroffenen vorgelegt und

hierzu gegentiber dem Eisenbahn-Bundesamt erwidert.

Das Eisenbahn-Bundesamt hat im Plangenehmigungsverfahren Stellungnahmen von

Tragern offentlicher Belange eingeholt

Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen:

Lfd. Nr. |Bezeichnung

1. Stadt Dorsten )
Stellungnahme vom 29.01.2024, Az. 61-2-20 BU

2. Kreis Recklinghausen
Stellungnahme vom 24.01.2024, Az. (70.22) 343720-00-23-012

3. Bezirksregierung Munster
Stellungnahme vom 26.01.2024, Az. 25.17.04 (12/2023)

Dem Eisenbahn-Bundesamt liegen die Zustimmungen aller in eigenen Rechten Be-

troffenen vor.

Verfahrensrechtliche Bewertung

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage fur die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1
AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVFG. Betriebsanlagen einer Eisenbahn einschlief3lich der
Bahnfernstromleitungen dirfen nur gebaut oder geandert werden, wenn der Plan vor-
her festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berihrten 6f-

fentlichen und privaten Belange einschlieRlich der Umweltvertraglichkeit im Rahmen

der Abwagung zu berticksichtigen.

An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann gema § 18 Abs. 1 AEGi. V. m.
§ 74 Abs. 6 VWV{G eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn

1. Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigt werden oder die Be-
troffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen

Rechts schriftlich einverstanden erklart haben,

2. mit den Tragern offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berthrt wird, das

Benehmen hergestellt worden ist und
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B.2.2

B.3

B.4

B.4.1

3. nicht andere Rechtsvorschriften eine Offentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die
den Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 VwVfG entspre-

chen muss.

Diese Voraussetzungen sind erfiillt, denn insbesondere haben sich die betroffenen
Eigentiimer mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums bzw. der gepachteten Flachen
schriftlich einverstanden erklart, mit den Tragern 6ffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich berlhrt wird, wurde das Benehmen hergestellt und es schreiben keine an-
deren Rechtsvorschriften eine Offentlichkeitsbeteiligung vor, die den Anforderungen
des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 bis 7 VWVfG entsprechen muss.

Zustandigkeit

GemalR § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz Uber die Eisenbahnverkehrsver-
waltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt flir den Erlass einer pla-
nungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwWVfG flr
Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zustandig. Das Vorhaben bezieht sich

auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB InfraGO AG.

Umweltvertraglichkeit

Das Vorhaben betrifft die Anderung einer sonstigen Betriebsanlage von Eisenbahnen,
insbesondere einer intermodalen Umschlagsanlage oder eines Terminals fur Eisen-
bahnen, Nummer 14.8 der Anlage 1 zum UVPG.

Fir das Vorhaben wurde mit der o. g. verfahrensleitenden Verfigung gemaf § 5
Abs. 1i. V. m.i. V. m. Nr. 14.8.3 Anlage 1 UVPG und § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG fest-
gestellt, dass eine Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nicht
besteht.

Materiell-rechtliche Wiirdigung des Vorhabens

Planrechtfertigung

Grundlage der Planung ist die Anderung der Bahniibergangssicherungsanlage am
Bahnubergang Burenkamp. Die Planung dient zur Sicherstellung der Verkehrssicher-
heit und Verbesserung der Verhaltnisse am Bahniibergang. Hierfir ist die Anderung
der vorhandenen Sicherungsanlage aus bautechnischer und signaltechnischer Sicht

einschliel3lich der daraus entstehenden FolgemalRnahmen zwingend notwendig.
Die Planung ist damit ,vernlinftigerweise geboten® im Sinne des Fachplanungsrechts
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B.4.2 Variantenentscheidung
Zur Sammlung des Abwagungsmaterials gehort die Ermittlung etwaiger Planungsal-
ternativen. Die Auswahl zwischen verschiedenen Alternativen setzt dagegen bereits
eine Gewichtung der betroffenen Belange voraus und ist daher nicht mehr der Sach-
verhaltsermittiung zuzurechnen. Es ist dabei nicht Aufgabe der Planfeststellungsbe-
horde, die planerischen Erwagungen des Vorhabentragers durch abweichende ei-
gene Uberlegungen zu ersetzen. Sie kontrolliert insoweit nur, ob die von ihm ge-
troffene Entscheidung rechtmaRig ist (BVerwG, Beschluss vom 26.09.2013 - 4 VR
1/13 - juris, Rn. 41 = NuR 2013, 800-808).

Die Vorhabentragerin durfte sich fir die gewahlte Variante der Umsetzung der Mal3-
nahme entscheiden. Diese Variante ist genehmigungsfahig, denn es gibt im vorlie-

genden Planfeststellungsverfahren keine Alternativiésung, die sich unter Beachtung
der mit der Planung angestrebten Ziele und der berthrten Belange als eindeutig vor-

zugswurdig aufdrangt.

In der Planfeststellung missen die ernsthaft in Betracht kommenden Planungsalter-
nativen im Hinblick auf die einzelnen betroffenen Belange und in der erforderlichen
Tiefe bewertet, gewichtet und untereinander abgewogen werden. Eine Genehmi-
gungsfahigkeit der beantragten Planung ist dann nicht gegeben, wenn eine Alterna-
tive sich als die eindeutig vorzugswirdige aufdrangt. Es missen hierbei allerdings
nicht alle denkbaren Varianten einer detaillierten Abwagung zugefihrt werden. Viel-
mehr kénnen Varianten, die sich schon bei einer Grobanalyse als offensichtlich man-
gelhaft und ungeeignet erweisen, bereits in einem friheren Verfahrensstadium ver-
worfen werden. Kostengesichtspunkten kénnen bei der Variantenauswahl eine ent-
scheidende Bedeutung zukommen, auch wenn die kostenglnstige und hinsichtlich
der Ubrigen Parameter zumutbare Losung mit erheblichen Beeintrachtigungen ande-
rer Belange einhergeht, welche durch die teurere Variante vermieden werden kdnn-

ten.

Im vorliegenden Fall hat die Vorhabentragerin mégliche ernsthaft in Betracht kom-

mende Varianten untersucht.

Unter Betrachtung der angrenzenden Bahnlbergange und der vorhandenen Wege-
verbindungen wurde die Entbehrlichkeit des Bahnuberganges geprift. Bei der Stralle
handelt es sich um eine Gemeindestrafe. Nach Abstimmung mit den Betroffenen ist
die Auflassung des Bahniuberganges ohne die Herstellung einer Ersatzmaflnahme
nicht méglich, da aufgrund der bestehenden ErschlieRungsfunktion bzw. der hohen
verkehrlichen Bedeutung fur den Uberregionalen, regionalen Verkehr und der
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B.4.3

B.4.4

umliegenden Gewerbetreibenden sowie Wohnbebauung auf die querende Stralie

nicht verzichtet werden kann.

Die Vorhabentragerin hat somit nachvollziehbare Griinde fir ihre Variantenentschei-
dung vorgetragen. Es ist nicht ersichtlich, dass eine andere Variante mit deutlich ge-
ringeren Eingriffen und Nachteilen fir Dritte und die Allgemeinheit einhergeht. Es gibt
daher vorliegend keine Variante, die gegeniber der beantragten Planung eindeutig

vorzugswurdig ware; folglich war die Entscheidung flr die beantragte Variante zulas-

sig.

Wasserwirtschaft und Gewasserschutz

Die Entwasserung des Betonschalthauses erfolgt durch Abtropfen des Nieder-
schlagswassers von der Dachflache in eine Spritzschutzvorrichtung aus Rollkies und
versickert dort diffus. GemaR den vorliegenden Unterlagen ist eine Sammlung des
anfallenden Niederschlagswassers der Dachflache des BSH nicht geplant. Aus die-
sem Grund handelt es sich um eine erlaubnisfreie Gewasserbenutzung, die keiner Er-
laubnis nach § 8 WHG bedarf.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Wasserhaushaltsgesetz, anders als von der
Vorhabentragerin mit Schreiben vom 11.06.2024 vorgetragen, keine Bagatellgrenzen

fur GrofRen zu entwassernder Flachen beinhaltet.

Die unter A.4.2 formulierten Nebenbestimmungen dienen dem Schutz von Oberfla-
chengewassern sowie des Grundwassers. Dementsprechend wurden Nebenbestim-
mungen gemaf der Stellungnahme vom 24.01.2024 der unteren Wasserbehdrde in

die Plangenehmigung aufgenommen.

Naturschutz und Landschaftspflege

Wie im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag mit integriertem Artenschutz (Unterlage
12) dargelegt, ist das Vorhaben mit Eingriffen in Natur und Landschaft gemaR § 14
Abs. 1 BNatSchG verbunden. Daher bedarf es nach § 15 Abs. 1 BNatSchG vorrangig
einer Vermeidung und/oder Verminderung der Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind auszugleichen oder zu ersetzen,
§ 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG.

Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag nimmt auf der Grundlage einer Erfassung
und Bewertung des vorhandenen Zustands eine Konfliktanalyse vor. Malinahmen zur
Vermeidung und zum Schutz vor Eingriffen sowie Gestaltungsmalinahmen werden
dargelegt, gleiches gilt fir KompensationsmalRnahmen. Zusammenfassend wird
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B.4.5

festgehalten, dass der Eingriff mit den beschriebenen MalRnahmen in Bezug auf die

einzelnen Naturguter als ausgeglichen angesehen werden kénne.

Die unter A.4.3 aufgezahlten MaRnahmen besonderer Vorsorge sind vor diesem Hin-
tergrund im naturschutzrechtlichen Sinne geboten. Sie erscheinen geeignet, der Ver-
meidung, der Minimierung oder der Kompensation der Folgen des Eingriffs zu dienen.
Der Bauablauf wird hierdurch nicht erheblich erschwert. Bei Einhaltung ist keine Ver-
letzung von Verboten gemal § 44 BNatSchG zu erwarten. Die Nebenbestimmungen
unter A.4.3 tragen zugleich den Stellungnahmen der Bezirksregierung Minster vom
26.01.2024 und des Kreises Recklinghausen vom 24.01.2024 Rechnung.

Immissionsschutz

B.4.5.1 Baubedingte Larmimmissionen

Bauarbeiten unterliegen bei Einsatz von Baumaschinen den speziellen Anforderun-
gen an den Betrieb nicht genehmigungsbedirftiger Anlagen (§ 22 Abs. 1 BImSchG).
Gemal § 66 Abs. 2 BImSchG bestimmt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissionen — vom 19. August 1970 (AVV Bau-
larm) die mafigeblichen Regeln zum Schutz vor schadlichen Einwirkungen durch
Baularm. Darin sind unter Nr. 3.1.1 Immissionsrichtwerte festgehalten, bei deren Ein-
haltung grundsatzlich von einer zumutbaren Larmbelastung ausgegangen werden
kann. Die AVV Baularm konkretisiert damit in Nr. 3.1.1 die fachplanerische Zumutbar-
keitsschwelle fir Gerauschimmissionen von Baustellen durch die Festlegung gebiets-
abhangiger Immissionsrichtwerte (BVerwG, Urteil vom 08.09.2016 - 3 A 5/15 - juris,
Rn. 95 m. w. N.).

Die Nebenbestimmungen unter A.4.4.1 dienen vor diesem Hintergrund dem Schutz
vor unzumutbaren Gerauschimmissionen. Dabei wurde insbesondere zugrunde ge-
legt, dass gerauschintensive Bauarbeiten auf das unbedingt notwendige Mindestmalf}

beschrankt und im Tagzeitraum durchgeflhrt werden.

B.4.5.2 Stoffliche Immissionen

Die Nebenbestimmung unter A.4.4.2 ist geboten, um die stofflichen Immissionen

durch aufgewirbelten Staub und Abgase zu minimieren.
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B.4.6

B.4.7

B.4.8

B.5

B.6

Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz

Mit den Nebenbestimmungen unter A.4.5 wird der Stellungnahme des Kreises Reck-
linghausen vom 24.01.2024 in Rechnung getragen. Sie sind erforderlich und er-

schweren den Bauablauf nicht erheblich

Offentliche Ver- und Entsorgungsanlagen

Die Nebenbestimmungen unter A.4.6 ergeben sich aus den Stellungnahmen der ver-
schiedenen Leitungsbetreiber. Sie sind aus Griinden besonderer Vorsorge geboten

und erschweren den Bauablauf nicht erheblich.

Kampfmittel

Die Nebenbestimmung unter A.4.8 sind erforderlich zum Schutz vor Gefahren, die mit

einer nicht auszuschlieffenden Kampfmittelbelastung verbunden sind.

Gesamtabwagung

Am antragsgegenstandlichen Vorhaben besteht ein 6ffentliches Interesse. Die Plan-
feststellungsbehoérde hat die unterschiedlichen 6ffentlichen und privaten Belange er-
mittelt, alle Belange in die Abwagung eingestellt und diese gegeneinander und unter-

einander abgewogen.

Die geplante Anderung der Bahniibergangssicherungsanlage dient dazu, die Ver-
kehrsabwicklung zu gewahrleisten und die Sicherheit des Eisenbahn- und Stral3en-
verkehrs zu erhéhen. Die fir die Verwirklichung des Vorhabens sprechenden 6ffentli-
chen Interessen haben damit ein hohes Gewicht. Demgegeniber missen die durch
das Vorhaben beeintrachtigten offentlichen und privaten Belange zuriicktreten. Dabei
stellen die plangenehmigten MaRnahmen sowie die Nebenbestimmungen insbheson-
dere zugunsten des Natur- und Artenschutzes, zum Immissionsschutz und betreffend
offentlicher Ver- und Entsorgungsanlagen sicher, dass 6ffentliche oder private Be-
lange durch die Verwirklichung des Vorhabens nicht unverhaltnismafig betroffen wer-

den.

Das Vorhaben kann mithin unter Beriucksichtigung aller 6ffentlichen und privaten Be-

lange festgestellt werden.

Sofortige Vollziehung

Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a
VwGO).
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B.7 Entscheidung liber Geblihr und Auslagen
Die Entscheidung tber die Gebuhren und Auslagen beruht auf § 1i. V. m. § 22
Abs. 3 und 4 des Bundesgebiihrengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen Gebiih-
renverordnung des Bundesministeriums fur Verkehr und digitale Infrastruktur fur indi-
viduell zurechenbare 6ffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes (Beson-
dere Gebiihrenverordnung Eisenbahn-Bundesamt — EBA BGebV). Uber die Hohe er-

gehen gesonderte Bescheide.

Seite 20 von 21




Plangenehmigung gemaR § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VWVIG fiir das Vorhaben ,Anderung Bahniibergang Buren-
kamp*®, Bahn-km 30,305 der Strecke 2273 Bottrop Nord - Quakenbriick, Az. 641pa/048-2023#013, vom 01.07.2024

C. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die vorstehende Plangenehmigung kann innerhalb eines Monats nach Zustel-

lung Klage beim

Oberverwaltungsgericht fiir das Land Nordrhein-Westfalen,
Aegidiikirchplatz 5,
48143 Minster

erhoben werden.

Der Klager hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Be-

grindung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.

Die Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung hat kraft Gesetzes
keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung der Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung nach § 80 Ab-
satz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Mo-

nats nach der Zustellung dieser Plangenehmigung beim

Oberverwaltungsgericht fiir das Land Nordrhein-Westfalen,
Aegidiikirchplatz 5,
48143 Minster

gestellt und begriindet werden.

Treten spater Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung recht-
fertigen, so kann der durch die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf gestutz-
ten Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat
stellen und begrinden. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte

von den Tatsachen Kenntnis erlangt.
Eisenbahn-Bundesamt

AuBenstelle Essen
Essen, den 01.07.2024
Az. 641pa/048-2023#013
EVH-Nr. 3490838

Im Auftrag

(Dienstsiegel)
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	Auf Antrag der DB InfraGO AG (Vorhabenträgerin) erlässt das Eisenbahn-Bundesamt nach § 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) i. V. m. § 74 Abs. 6 Verwal-tungsverfahrensgesetz (VwVfG) folgende 
	Plangenehmigung 
	A. Verfügender Teil 
	A.1 Genehmigung des Plans 
	Der Plan für das Vorhaben „Änderung Bahnübergang Burenkamp“, in der Gemeinde Dorsten, im Landkreis Recklinghausen, Bahn-km 30,305 der Strecke 2273, Bottrop Nord - Quakenbrück, wird mit den in dieser Genehmigung aufgeführten Nebenbestim-mungen genehmigt. 
	Gegenstand des Vorhabens ist im Wesentlichen: 
	●
	●
	●
	 Rückbau der vorhandenen Bahnübergangssicherungsanlage und weiterer da-zugehöriger Komponenten 

	●
	●
	 Neubau einer Bahnübergangssicherungsanlage mit Schranken und Schutz-einrichtungen 

	●
	●
	 Rückbau der bituminösen Befestigung am Bahnübergang 

	●
	●
	 Neubau der Gleisausplattung am Bahnübergang  

	●
	●
	 Neubau der Zuwegung, Schutzgitter, Zaun und weiterer Komponenten.  


	A.2 Planunterlagen 
	Der Plan besteht aus folgenden Unterlagen: 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 

	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	 

	Bemerkung 
	Bemerkung 



	1 
	1 
	1 
	1 

	Erläuterungsbericht, Planungsstand: 16.04.2024,  
	Erläuterungsbericht, Planungsstand: 16.04.2024,  
	38 Seiten 

	genehmigt 
	genehmigt 


	2.1 
	2.1 
	2.1 

	Übersichtsplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Übersichtsplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Maßstab 1 : 25.000 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	2.2 
	2.2 
	2.2 

	Übersichtslageplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Übersichtslageplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Maßstab 1 : 5.000  
	 

	nur zur Information 
	nur zur Information 




	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 

	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	 

	Bemerkung 
	Bemerkung 



	3 
	3 
	3 
	3 

	Lageplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Lageplan, Planungsstand: 07.02.2023,  
	Maßstab 1 : 200  

	genehmigt 
	genehmigt 


	4 
	4 
	4 

	Bauwerksverzeichnis Planungsstand: 07.02.2023,  
	Bauwerksverzeichnis Planungsstand: 07.02.2023,  
	17 Seiten 

	genehmigt 
	genehmigt 


	5.1 
	5.1 
	5.1 

	Grunderwerbsplan, Planungsstand: 07.02.2023, Maß-stab: 1 : 200 
	Grunderwerbsplan, Planungsstand: 07.02.2023, Maß-stab: 1 : 200 

	genehmigt 
	genehmigt 


	6 
	6 
	6 

	Grunderwerbsverzeichnis, Planungsstand: 08.09.2023, 
	Grunderwerbsverzeichnis, Planungsstand: 08.09.2023, 
	3 Seiten 

	genehmigt 
	genehmigt 


	7.1.1 
	7.1.1 
	7.1.1 

	Kreuzungsplan (Bautechnik) Neubau,  
	Kreuzungsplan (Bautechnik) Neubau,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab: 1 : 200 

	genehmigt 
	genehmigt 


	7.1.2 
	7.1.2 
	7.1.2 

	Kabeltiefbau, Planungsstand: 08.09.2023,  
	Kabeltiefbau, Planungsstand: 08.09.2023,  
	Maßstab: 1 : 200 

	Information 
	Information 


	7.1.3 
	7.1.3 
	7.1.3 

	Kreuzungsplanung Straßenbau, 
	Kreuzungsplanung Straßenbau, 
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 

	genehmigt 
	genehmigt 


	7.2 
	7.2 
	7.2 

	Kreuzungsplan (Bautechnik) Rückbau,  
	Kreuzungsplan (Bautechnik) Rückbau,  
	Planungsstand: 07.02.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	7.3 
	7.3 
	7.3 

	Markierungs- und Beschilderungsplan,  
	Markierungs- und Beschilderungsplan,  
	Planungsstand: 15.11.2023, Maßstab 1 : 200 

	genehmigt 
	genehmigt 


	7.4.1 
	7.4.1 
	7.4.1 

	Schleppkurvenplan,  
	Schleppkurvenplan,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	7.4.2 
	7.4.2 
	7.4.2 

	Schleppkurvenplan,  
	Schleppkurvenplan,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	7.4.3 
	7.4.3 
	7.4.3 

	Schleppkurvenplan,  
	Schleppkurvenplan,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	7.5 
	7.5 
	7.5 

	Streuwinkelplan,  
	Streuwinkelplan,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	8.1 
	8.1 
	8.1 

	Höhenplan,  
	Höhenplan,  
	Planungsstand: 08.09.2023, Maßstab 1 : 200 / 20 

	genehmigt 
	genehmigt 


	9.1 
	9.1 
	9.1 

	Straßenquerschnitt, 
	Straßenquerschnitt, 
	Planungsstand: 07.02.2023, Maßstab 1 : 50 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	10.1 
	10.1 
	10.1 

	Baustelleneinrichtungsplan- und erschließungsplan,  
	Baustelleneinrichtungsplan- und erschließungsplan,  
	Planungsstand: 07.02.2023, Maßstab 1 : 200 

	genehmigt 
	genehmigt 


	11.1 
	11.1 
	11.1 

	Kabel- und Leitungslageplan,  
	Kabel- und Leitungslageplan,  
	Planungsstand: 07.02.2023, Maßstab 1 : 200 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	12.1 
	12.1 
	12.1 

	Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integriertem Ar-tenschutz + Maßnahmenblätter 
	Landschaftspflegerischer Begleitplan mit integriertem Ar-tenschutz + Maßnahmenblätter 
	Planungsstand: 16.04.2024 

	genehmigt 
	genehmigt 


	13.1 
	13.1 
	13.1 

	Schalltechnische Berechnung zum Baulärm,  
	Schalltechnische Berechnung zum Baulärm,  
	Planungsstand: 07.02.2023, 7 Seiten + Anlagen 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	14 
	14 
	14 

	Hydraulische Berechnungen 
	Hydraulische Berechnungen 
	Planungsstand: 07.02.2023, 5 Seiten + Anlagen 

	nur zur Information 
	nur zur Information 




	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 
	Unterlage 

	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	Unterlagen- bzw. Planbezeichnung 
	 

	Bemerkung 
	Bemerkung 



	15 
	15 
	15 
	15 

	Geotechnischer Bericht, 
	Geotechnischer Bericht, 
	Planungsstand: 07.02.2023, 38 Seiten + Anlagen 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	16 
	16 
	16 

	Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept,  
	Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept,  
	Planungsstand: 07.02.2023 

	nur zur Information 
	nur zur Information 


	17 
	17 
	17 

	Verkehrszählungsprotokoll, 
	Verkehrszählungsprotokoll, 
	Planungsstand: 14.06.2016 

	nur zur Information 
	nur zur Information 




	 
	A.3 Besondere Entscheidungen  
	A.3.1 Hinweis zur Konzentrationswirkung 
	Durch die Plangenehmigung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm be-rührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Plangenehmigung sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich (§ 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 Satz 2 Halbsatz 1 VwVfG i. V. m. § 75 Abs. 1 VwVfG). 
	A.4 Nebenbestimmungen 
	A.4.1 Ausnahmen von der Anwendung der TSI gemäß § 5 EIGV 
	Die nach der Eisenbahn-Inbetriebnahmegenehmigungsverordnung (EIGV) notwendi-gen Anträge sind rechtzeitig vor Baubeginn zu stellen und die erforderlichen Unterla-gen einzureichen. Die Überwachung der Erstellung wird nach der VV BAU bzw. VV BAU-STE erfolgen. Das entsprechende Prüf- und Bewertungsverfahren ist bei einer von den Mitgliedstaaten der EU „benannten Stelle“ zu beantragen und von dieser durchzuführen. Durch die EG-Prüfung wird geprüft, ob die Parameter der Techni-schen Spezifikationen für die Intero
	A.4.2 Wasserwirtschaft und Gewässer  
	1.
	1.
	1.
	 Es dürfen keine Baustoffe verwendet werden, bei denen durch äußere Einwirkun-gen eine chemische oder bakteriologische Beeinträchtigung der Grundwasser-qualität zu besorgen ist.  


	2.
	2.
	2.
	 Durch die Baumaßnahme verursachte Verunreinigungen des anstehenden Bo-dens, Oberflächen- oder Grundwassers sind sofort zu beseitigen. Für Sofortmaß-nahmen sind ausreichende Mengen an Abstreu- und Bindemitteln vorzuhalten.  

	3.
	3.
	 Wassergefährdende Stoffe (z. B. Frischöl, Bremsflüssigkeit, usw.) sind vor Nie-derschlagswasser geschützt über zugelassenen, flüssigkeitsdichten und medien-beständigen Auffangwannen bzw. in doppelwandigen Behältern zu lagern.  

	4.
	4.
	 Der Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat si-cherzustellen, dass ausgetretene wassergefährdende Stoffe verwertet und ord-nungsgemäß entsorgt werden.  

	5.
	5.
	 Festgestellte Mängel im Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-den Stoffen sind ohne besondere Aufforderung umgehend zu beseitigen. Der Be-treiber ist für den ordnungsgemäßen Betrieb sowie für die einwandfreie Wartung und Unterhaltung verantwortlich. Er ist verpflichtet, Betriebsstörungen und sons-tige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass wassergefährdende Stoffe in den Untergrund bzw. in ein Gewässer gelangen könnten, unverzüglich, notfalls telefo-nisch, der unteren Wasserbehörde anzuzeigen


	A.4.3 Naturschutz und Landschaftspflege 
	Die im Erläuterungsbericht (Unterlage 1) vom 16.04.2024 sowie im Landschaftspfle-gerischen Begleitplan mit integriertem Artenschutz (Unterlage 12) vom 16.04.2023 fixierten Schutzmaßnahmen und die dort genannten Vermeidungs-, Verminderungs- und Kompensationsmaßnahmen sind einzuhalten und zu beachten. Insbesondere die in den Maßnahmenblättern dargestellten Vorkehrungen sind umzusetzen. In den Maßnahmenblättern bzw. im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag werden die Maß-nahmen insbesondere wie folgt stichworta
	•
	•
	•
	 001_V: Verringerung der baubedingten Eingriffe auf das notwendige Mindest-maß 

	•
	•
	 002_V: Schutz angrenzender Gehölzstrukturen 

	•
	•
	 003_V: Kontrolle der potentiellen Fledermaus-Quartierbäume 

	•
	•
	 004_V: Bauzeitenregelung 

	•
	•
	 005_V: Schutz des Oberbodens vor Schadstoffeinträgen 

	•
	•
	 006_V: Auflockerung des Bodens nach Ende der Bauphase 


	•
	•
	•
	 007_V: Umweltgereichte Verwertung/Entsorgung 

	•
	•
	 008_V: Wiederherstellung bauzeitlich in Anspruch genommener Flächen 

	•
	•
	 009_ÖK: Ausgleich durch Kauf von Ökopunkten 


	Der Inhalt der Maßnahmen ergibt sich aus den genehmigten Planunterlagen, insbe-sondere den Maßnahmenblättern und dem Erläuterungsbericht zum Landschaftspfle-gerischen Fachbeitrag. Darüber hinaus gilt Folgendes: 
	Eingriffe in wertvolle Landschaftsbestandteile sind auf den im LBP dargestellten Um-fang zu beschränken. 
	Der Bezirksregierung Detmold als höhere Naturschutzbehörde ist vor Baubeginn ein Nachweis über die Buchung der Ökopunkte im Umfang des Kompensationsdefizits in Höhe von 10.838 Wertpunkten nach BKompV des Ökokontos Lippeaue schriftlich oder per E-Mail vorzulegen (009_ÖK). 
	Die Umsetzung der landespflegerischen Maßnahmen ist im Rahmen einer Umwelt-baubegleitung (UBB) zu erfolgen. Die Person, die diese Funktion wahrnimmt, muss ausreichend fachlich qualifiziert sein und ist der unteren sowie der höheren Natur-schutzbehörde im Vorfeld zu benennen.  
	A.4.4 Immissionsschutz 
	A.4.4.1 Baubedingte Lärm- und Erschütterungsimmissionen 
	1.
	1.
	1.
	 Bei der Durchführung der Bauarbeiten ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – (AVV Baulärm) vom 19. Au-gust 1970 zu beachten. 

	2.
	2.
	 Die empfohlenen Schallschutzmaßnahmen gemäß dem Erläuterungsbericht (Un-terlage 1) sind zu beachten und durchzuführen.  

	3.
	3.
	 Sollten Messungen ergeben, dass die Immissionsrichtwerte der AVV Baulärm um mehr als 5 dB (A) überschritten werden, sind durch die Vorhabenträgerin geeignete Schutzvorkehrungen vorzusehen (insbesondere durch technische und organisato-rische Maßnahmen).  

	4.
	4.
	 Die Vorhabenträgerin hat sicherzustellen, dass die Baustelle so geplant, eingerich-tet und betrieben wird, dass Geräusche verhindert werden, die nach Stand der Technik vermeidbar sind (z. B. optimierte Aufstellung der Baumaschinen, 


	Ausnutzen der schallabschirmenden Wirkung natürlicher und künstlicher Hinder-
	Ausnutzen der schallabschirmenden Wirkung natürlicher und künstlicher Hinder-
	Ausnutzen der schallabschirmenden Wirkung natürlicher und künstlicher Hinder-
	nisse, Abschalten nicht genutzter Fahrzeuge und Maschinen). 

	5.
	5.
	 Die Vorhabenträgerin hat dafür zu sorgen, dass während der Bauzeit geräusch-arme Baumaschinen entsprechend der Geräte- und Maschinenlärmschutzverord-nung – 32. BImSchV – eingesetzt werden. Es sind Bauverfahren bevorzugt einzu-setzen, die lärmarme Vorgehensweisen beinhalten. 

	6.
	6.
	 Für nächtliche Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Baubeginn eine Ausnahmegenehmi-gung bei der zuständigen Behörde zu beantragen. 

	7.
	7.
	 Die Vorhabenträgerin hat die Bauablaufdaten, insbesondere die Art, den Umfang und die Dauer der Bautätigkeiten sowie die Durchführung besonders lärmintensiver Bautätigkeiten, jeweils unverzüglich nach Kenntnis, den Betroffenen in geeigneter Weise mitzuteilen. Absehbare Abweichungen von dem Zeitplan sind ebenfalls un-verzüglich mitzuteilen. Die Betroffenen sind über die Unvermeidbarkeit der Lärmeinwirkungen aufzuklären. 

	8.
	8.
	 Das Baustellenpersonal ist für das Thema Lärm zu sensibilisieren. 


	A.4.4.2 Stoffliche Emissionen 
	Stoffliche Immissionen durch Staubaufwirbelungen und Abgase sind durch geeignete Maßnahmen (z.B. Befeuchtung des Bodens, Abschalten nicht genutzter Baufahr-zeuge) so weit wie möglich zu vermeiden. 
	A.4.5 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 
	1.
	1.
	1.
	 Die chemische Konditionierung von Böden (z. B. Kalkung) ist nur in Bereichen zu-lässig, die versiegelt werden und keine natürliche Bodenfunktion erfüllen. Ein ent-sprechender Plan mit der Kennzeichnung der Einbaubereiche von chemisch kon-ditioniertem Bodenmaterial und der entsprechenden Massenbilanzierung ist der unteren Bodenschutzbehörde vor Beginn der Maßnahme zuzuleiten. 

	2.
	2.
	 Aufgrund der vorliegenden anthropogenen Anschüttungen und den analytischen Auffälligkeiten (BoVEK) kann einer gezielten Versickerung nur zugestimmt wer-den, wenn in den kompletten durchsickerbaren Bereichen der Versickerungsmul-den das Anschüttungsmaterial durch chemisch unauffälliges geogenes Material ersetzt wird. 

	3.
	3.
	 Eine entsprechende sachkundige Baubegleitung ist vorzunehmen, die Maßnah-men sind zu dokumentieren und in einem Abschlussbericht dazustellen, der der 


	unteren Bodenschutzbehörde zeitnah nach Beendigung der Maßnahme in digita-
	unteren Bodenschutzbehörde zeitnah nach Beendigung der Maßnahme in digita-
	unteren Bodenschutzbehörde zeitnah nach Beendigung der Maßnahme in digita-
	ler Form zuzuleiten ist. 

	4.
	4.
	 In Bezug auf die Herstellung durchwurzelbarer Bodenschichten wie z.B. der Bö-schungsbereiche sind die Vorgaben der Bundesbodenschutzverordnung (20239 einzuhalten. 

	5.
	5.
	 Bodenmaterial oder Recyclingbaustoffe, die von extern eingebaut werden sollen, sind aus Anlagen zu beziehen, die gemäß der Ersatzbaustoffverordnung zertifi-ziert sind.  

	6.
	6.
	 Der Bau der Straße und des Bahnübergangs stellt ein technisches Bauwerk dar und daher unterliegt der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen seit dem 01.08.2023 der Ersatzbaustoffverordnung.  

	7.
	7.
	 Die ausgehobenen Bodenmassen und zurückgebauten Recyclingbaustoffen kön-nen bei technischer Eignung und Einhaltung der Vorgaben der EBV wieder einge-baut werden. 

	8.
	8.
	 Der Einbau der mineralischen Ersatzbaustoffe ist gemäß § 25 EBV zu dokumen-tieren. Nach Abschluss der Maßnahme ist der unteren Abfallwirtschaftsbehörde diese Dokumentation vorzulegen. 

	9.
	9.
	 Aushubmaterial, das nicht vor Ort verwertet werden kann, ist einer zugelassenen Entsorgungsanlage zuzuführen. 

	10.
	10.
	 Der Ausbauasphalt kann recycelt werden. Dafür ist einer zugelassenen Aufberei-tungsanlage zuzuführen. 

	11.
	11.
	 Baubegleitende Dokumentationspflichten 


	Der unteren Abfallwirtschaftsbehörde als zuständige Überwachungsbehörde sind sowohl die Separierung der Materialen als auch die ordnungsgemäße und schad-lose Entsorgung nachzuweisen. Über die gesamte Bauzeit ist ein gutachterlicher Abschlussbericht zu erstellen, der folgende Punkte enthält: 
	•
	•
	•
	 Zusammenfassung der Baumaßnahme  

	•
	•
	 Eine tabellarische Mengenaufstellung aller entsorgter Abfallmengen pro Abfallart unter Angabe des Entsorgers 

	•
	•
	 Sämtliche Leistungsnachweise über die Entsorgung aller Abfälle wie bsp. Wiege-, Begleit- oder Übernahmescheine oder ähnliche in Kopie 

	•
	•
	 Analyseberichte zur abfallrechtlichen Deklaration 


	•
	•
	•
	 Die Dokumentation entsprechend §8 Abs. 3 Gewerbeabfallordnung 

	12.
	12.
	 Werden bei Erdarbeiten, insbesondere bei Ausschachtungsarbeiten, auffällige Gerüche oder Verfärbungen des Bodens oder Abfallstoffe vorgefunden, sind die Bauarbeiten einzustellen und der Kreis Recklinghausen als untere Bodenschutz-behörde umgehend hierüber zu informieren. 


	A.4.6 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 
	Für alle im Baubereich vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen, die potentiell vom Bauvorhaben betroffen sind, sind die allgemeinen oder betreiberspezifischen Merkblätter, Hinweise, Richtlinien und Schutzanweisungen in jedem Fall zu beachten. Rechtzeitig vor Baubeginn ist die aktuelle Lage der Leitungen bei den jeweiligen Lei-tungsbetreibern erneut abzufragen. 
	A.4.7 Straßen, Wege und Zufahrten 
	Die Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Verkehrs dürfen durch die Maßnahmen nicht gefährdet werden. 
	A.4.8 Kampfmittel 
	Ist bei der Durchführung von Erdarbeiten auf der Gesamtfläche der Erdaushub außer-gewöhnlich verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Ar-beiten sofort einzustellen und es ist unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienst-stelle, das zuständige Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu ver-ständigen. 
	A.4.9 Inanspruchnahme von Grundeigentum und sonstigen Rechten Dritter 
	Zur Durchführung des Bauvorhabens dürfen nur die in den Antragsunterlagen darge-stellten Flächen in Anspruch genommen werden, für die die schriftliche Zustimmungs-erklärung zur Inanspruchnahme vorliegt. Art und Umfang der Grundinanspruchnah-men sind im Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 5) dargestellt und im Grunder-werbsplan (Unterlage 6) aufgeführt. 
	A.4.10 Unterrichtungspflichten 
	Die Zeitpunkte des Baubeginns und der Fertigstellung sind dem Eisenbahn-Bundes-amt, Außenstelle Essen, der  Stadt Dorsten und der Kreisverwaltung Recklinghausen möglichst frühzeitig schriftlich bekannt zu geben. 
	  
	A.5 Entscheidung über Einwendungen, Forderungen, Hinweise und Anträge 
	Die Einwendungen der Betroffenen und der sonstigen Einwender sowie die von Be-hörden und Stellen geäußerten Forderungen, Hinweise und Anträge werden zurück-gewiesen, soweit ihnen nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf andere Weise erledigt haben. 
	A.6 Sofortige Vollziehung 
	Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes gegenüber Dritten sofort vollziehbar. 
	A.7 Gebühr und Auslagen 
	Die Gebühr und die Auslagen für das Verfahren trägt die Vorhabenträgerin. Die Höhe der Gebühr und der Auslagen werden in gesonderten Bescheiden festgesetzt. 
	 
	  
	B. Begründung 
	B.1 Sachverhalt 
	B.1.1 Gegenstand des Vorhabens 
	Das Bauvorhaben hat die Änderung des Bahnübergangs Burenkamp zum Gegen-stand. Die Planung umfasst den Rückbau der bestehenden Bahnübergangssiche-rungsanlage. Im Anschluss erfolgt der Neubau einer Bahnübergangsicherungsanlage mit Lichtzeichen und Halbschranken.  Die Anlagen liegen bei Bahn-km 30,305 der Strecke 2273  Bottrop Nord - Quakenbrück in Dorsten. 
	B.1.2 Verfahren 
	Die DB InfraGO AG (Vorhabenträgerin) hat mit Schreiben vom 07.02.2023, Az. I.NI-W-P-S, eine Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG für das Vorhaben „Änderung Bahnübergang Burenkamp" beantragt. Der Antrag ist am 13.02.2023 beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen, eingegangen. 
	Nach der Gründung der DB InfraGO AG am 27.12.2023 ergeht dieser Bescheid ge-genüber der DB InfraGO AG, denn die DB InfraGO AG ist aus den bisherigen Infra-strukturgesellschaften DB Netz AG und DB Station & Service AG hervorgegangen. Unabhängig von der Ausgestaltung der Verschmelzung im Einzelnen ist bekannt, dass die DB InfraGO AG zum 01.01.2024 ihre Arbeit aufgenommen hat (s. z. B. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/db-infrago- startet-zum-jahreswech-sel.html). Daher wird, auch wenn nach den Anga
	Mit Schreiben vom 08.08.2023 wurde die Vorhabenträgerin um Überarbeitung der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 12.09.2023 wie-der vorgelegt. Nach Prüfungen der eingegangenen Unterlagen wurde mit Schreiben vom 17.10.2023 die Vorhabenträgerin erneut um Überarbeitung der Planunterlagen gebeten. Die Unterlagen wurden mit Schreiben vom 16.04.2023 wieder vorgelegt. 
	Mit verfahrensleitender Verfügung vom 11.01.2024, Az. 641pa/048-2023#013, hat das Eisenbahn-Bundesamt festgestellt, dass für das gegenständliche Vorhaben keine 
	Verpflichtung auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§§ 5 ff. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)). 
	Die DB InfraGO AG hat dem Eisenbahn-Bundesamt die von ihr vorab eingeholten Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Betroffenen vorgelegt und hierzu gegenüber dem Eisenbahn-Bundesamt erwidert. 
	Das Eisenbahn-Bundesamt hat im Plangenehmigungsverfahren Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange eingeholt 
	Folgende Stellungnahmen enthalten Bedenken, Forderungen oder Empfehlungen: 
	Lfd. Nr. 
	Lfd. Nr. 
	Lfd. Nr. 
	Lfd. Nr. 
	Lfd. Nr. 

	Bezeichnung 
	Bezeichnung 



	1. 
	1. 
	1. 
	1. 

	Stadt Dorsten Stellungnahme vom 29.01.2024, Az. 61-2-20 BÜ  
	Stadt Dorsten Stellungnahme vom 29.01.2024, Az. 61-2-20 BÜ  


	2. 
	2. 
	2. 

	Kreis Recklinghausen 
	Kreis Recklinghausen 
	Stellungnahme vom 24.01.2024, Az. (70.22) 343720-00-23-012 


	3. 
	3. 
	3. 

	Bezirksregierung Münster 
	Bezirksregierung Münster 
	Stellungnahme vom 26.01.2024, Az. 25.17.04 (12/2023) 




	 
	Dem Eisenbahn-Bundesamt liegen die Zustimmungen aller in eigenen Rechten Be-troffenen vor. 
	B.2 Verfahrensrechtliche Bewertung 
	B.2.1 Rechtsgrundlage 
	Rechtsgrundlage für die vorliegende planungsrechtliche Entscheidung ist § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG. Betriebsanlagen einer Eisenbahn einschließlich der Bahnfernstromleitungen dürfen nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vor-her festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben berührten öf-fentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. 
	An Stelle eines Planfeststellungsbeschlusses kann gemäß § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn 
	1.
	1.
	1.
	 Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden oder die Be-troffenen sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich einverstanden erklärt haben, 

	2.
	2.
	 mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Benehmen hergestellt worden ist und 


	3.
	3.
	3.
	 nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Absatz 4 bis 7 VwVfG entspre-chen muss. 


	Diese Voraussetzungen sind erfüllt, denn insbesondere haben sich die betroffenen Eigentümer mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums bzw. der gepachteten Flächen schriftlich einverstanden erklärt, mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufga-benbereich berührt wird, wurde das Benehmen hergestellt und es schreiben keine an-deren Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor, die den Anforderungen des § 73 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 bis 7 VwVfG entsprechen muss. 
	B.2.2 Zuständigkeit 
	Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gesetz über die Eisenbahnverkehrsver-waltung des Bundes (BEVVG) ist das Eisenbahn-Bundesamt für den Erlass einer pla-nungsrechtlichen Entscheidung nach § 18 Abs. 1 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG für Betriebsanlagen von Eisenbahnen des Bundes zuständig. Das Vorhaben bezieht sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahninfrastrukturbetreiberin DB InfraGO AG. 
	B.3 Umweltverträglichkeit 
	Das Vorhaben betrifft die Änderung einer sonstigen Betriebsanlage von Eisenbahnen, insbesondere einer intermodalen Umschlagsanlage oder eines Terminals für Eisen-bahnen, Nummer 14.8 der Anlage 1 zum UVPG.  
	Für das Vorhaben wurde mit der o. g. verfahrensleitenden Verfügung gemäß § 5 Abs. 1 i. V. m. i. V. m. Nr. 14.8.3 Anlage 1 UVPG und § 14a Abs. 2 Nr. 3 UVPG fest-gestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 
	B.4 Materiell-rechtliche Würdigung des Vorhabens 
	B.4.1 Planrechtfertigung 
	Grundlage der Planung ist die Änderung der Bahnübergangssicherungsanlage am Bahnübergang Burenkamp. Die Planung dient zur Sicherstellung der Verkehrssicher-heit und Verbesserung der Verhältnisse am Bahnübergang. Hierfür ist die Änderung der vorhandenen Sicherungsanlage aus bautechnischer und signaltechnischer Sicht einschließlich der daraus entstehenden Folgemaßnahmen zwingend notwendig.  
	Die Planung ist damit „vernünftigerweise geboten“ im Sinne des Fachplanungsrechts 
	B.4.2 Variantenentscheidung 
	Zur Sammlung des Abwägungsmaterials gehört die Ermittlung etwaiger Planungsal-ternativen. Die Auswahl zwischen verschiedenen Alternativen setzt dagegen bereits eine Gewichtung der betroffenen Belange voraus und ist daher nicht mehr der Sach-verhaltsermittlung zuzurechnen. Es ist dabei nicht Aufgabe der Planfeststellungsbe-hörde, die planerischen Erwägungen des Vorhabenträgers durch abweichende ei-gene Überlegungen zu ersetzen. Sie kontrolliert insoweit nur, ob die von ihm ge-troffene Entscheidung rechtmäßig
	Die Vorhabenträgerin durfte sich für die gewählte Variante der Umsetzung der Maß-nahme entscheiden. Diese Variante ist genehmigungsfähig, denn es gibt im vorlie-genden Planfeststellungsverfahren keine Alternativlösung, die sich unter Beachtung der mit der Planung angestrebten Ziele und der berührten Belange als eindeutig vor-zugswürdig aufdrängt.  
	In der Planfeststellung müssen die ernsthaft in Betracht kommenden Planungsalter-nativen im Hinblick auf die einzelnen betroffenen Belange und in der erforderlichen Tiefe bewertet, gewichtet und untereinander abgewogen werden. Eine Genehmi-gungsfähigkeit der beantragten Planung ist dann nicht gegeben, wenn eine Alterna-tive sich als die eindeutig vorzugswürdige aufdrängt. Es müssen hierbei allerdings nicht alle denkbaren Varianten einer detaillierten Abwägung zugeführt werden. Viel-mehr können Varianten, di
	Im vorliegenden Fall hat die Vorhabenträgerin mögliche ernsthaft in Betracht kom-mende Varianten untersucht.  
	Unter Betrachtung der angrenzenden Bahnübergänge und der vorhandenen Wege-verbindungen wurde die Entbehrlichkeit des Bahnüberganges geprüft. Bei der Straße handelt es sich um eine Gemeindestraße. Nach Abstimmung mit den Betroffenen ist die Auflassung des Bahnüberganges ohne die Herstellung einer Ersatzmaßnahme nicht möglich, da aufgrund der bestehenden Erschließungsfunktion bzw. der hohen verkehrlichen Bedeutung für den überregionalen, regionalen Verkehr und der 
	umliegenden Gewerbetreibenden sowie Wohnbebauung auf die querende Straße nicht verzichtet werden kann.   
	Die Vorhabenträgerin hat somit nachvollziehbare Gründe für ihre Variantenentschei-dung vorgetragen. Es ist nicht ersichtlich, dass eine andere Variante mit deutlich ge-ringeren Eingriffen und Nachteilen für Dritte und die Allgemeinheit einhergeht. Es gibt daher vorliegend keine Variante, die gegenüber der beantragten Planung eindeutig vorzugswürdig wäre; folglich war die Entscheidung für die beantragte Variante zuläs-sig. 
	B.4.3 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 
	Die Entwässerung des Betonschalthauses erfolgt durch Abtropfen des Nieder-schlagswassers von der Dachfläche in eine Spritzschutzvorrichtung aus Rollkies und versickert dort diffus. Gemäß den vorliegenden Unterlagen ist eine Sammlung des anfallenden Niederschlagswassers der Dachfläche des BSH nicht geplant. Aus die-sem Grund handelt es sich um eine erlaubnisfreie Gewässerbenutzung, die keiner Er-laubnis nach § 8 WHG bedarf.  
	Es wird darauf hingewiesen, dass das Wasserhaushaltsgesetz, anders als von der Vorhabenträgerin mit Schreiben vom 11.06.2024 vorgetragen, keine Bagatellgrenzen für Größen zu entwässernder Flächen beinhaltet.  
	Die unter A.4.2 formulierten Nebenbestimmungen dienen dem Schutz von Oberflä-chengewässern sowie des Grundwassers. Dementsprechend wurden Nebenbestim-mungen gemäß der Stellungnahme vom 24.01.2024 der unteren Wasserbehörde in die Plangenehmigung aufgenommen. 
	B.4.4 Naturschutz und Landschaftspflege 
	Wie im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag mit integriertem Artenschutz (Unterlage 12) dargelegt, ist das Vorhaben mit Eingriffen in Natur und Landschaft gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG verbunden. Daher bedarf es nach § 15 Abs. 1 BNatSchG vorrangig einer Vermeidung und/oder Verminderung der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind auszugleichen oder zu ersetzen, § 15 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG. 
	Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag nimmt auf der Grundlage einer Erfassung und Bewertung des vorhandenen Zustands eine Konfliktanalyse vor. Maßnahmen zur Vermeidung und zum Schutz vor Eingriffen sowie Gestaltungsmaßnahmen werden dargelegt, gleiches gilt für Kompensationsmaßnahmen. Zusammenfassend wird 
	festgehalten, dass der Eingriff mit den beschriebenen Maßnahmen in Bezug auf die einzelnen Naturgüter als ausgeglichen angesehen werden könne.  
	Die unter A.4.3 aufgezählten Maßnahmen besonderer Vorsorge sind vor diesem Hin-tergrund im naturschutzrechtlichen Sinne geboten. Sie erscheinen geeignet, der Ver-meidung, der Minimierung oder der Kompensation der Folgen des Eingriffs zu dienen. Der Bauablauf wird hierdurch nicht erheblich erschwert. Bei Einhaltung ist keine Ver-letzung von Verboten gemäß § 44 BNatSchG zu erwarten. Die Nebenbestimmungen unter A.4.3 tragen zugleich den Stellungnahmen der Bezirksregierung Münster vom 26.01.2024 und des Kreises
	B.4.5 Immissionsschutz 
	B.4.5.1 Baubedingte Lärmimmissionen 
	Bauarbeiten unterliegen bei Einsatz von Baumaschinen den speziellen Anforderun-gen an den Betrieb nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen (§ 22 Abs. 1 BImSchG). Gemäß § 66 Abs. 2 BImSchG bestimmt die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – vom 19. August 1970 (AVV Bau-lärm) die maßgeblichen Regeln zum Schutz vor schädlichen Einwirkungen durch Baulärm. Darin sind unter Nr. 3.1.1 Immissionsrichtwerte festgehalten, bei deren Ein-haltung grundsätzlich von einer zumutbaren
	Die Nebenbestimmungen unter A.4.4.1 dienen vor diesem Hintergrund dem Schutz vor unzumutbaren Geräuschimmissionen. Dabei wurde insbesondere zugrunde ge-legt, dass geräuschintensive Bauarbeiten auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt und im Tagzeitraum durchgeführt werden. 
	B.4.5.2 Stoffliche Immissionen 
	Die Nebenbestimmung unter A.4.4.2 ist geboten, um die stofflichen Immissionen durch aufgewirbelten Staub und Abgase zu minimieren. 
	B.4.6 Abfallwirtschaft, Altlasten und Bodenschutz 
	Mit den Nebenbestimmungen unter A.4.5 wird der Stellungnahme des Kreises Reck-linghausen vom 24.01.2024 in Rechnung getragen. Sie sind erforderlich und er-schweren den Bauablauf nicht erheblich 
	B.4.7 Öffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen 
	Die Nebenbestimmungen unter A.4.6 ergeben sich aus den Stellungnahmen der ver-schiedenen Leitungsbetreiber. Sie sind aus Gründen besonderer Vorsorge geboten und erschweren den Bauablauf nicht erheblich. 
	B.4.8 Kampfmittel 
	Die Nebenbestimmung unter A.4.8 sind erforderlich zum Schutz vor Gefahren, die mit einer nicht auszuschließenden Kampfmittelbelastung verbunden sind. 
	B.5 Gesamtabwägung 
	Am antragsgegenständlichen Vorhaben besteht ein öffentliches Interesse. Die Plan-feststellungsbehörde hat die unterschiedlichen öffentlichen und privaten Belange er-mittelt, alle Belange in die Abwägung eingestellt und diese gegeneinander und unter-einander abgewogen. 
	Die geplante Änderung der Bahnübergangssicherungsanlage dient dazu, die Ver-kehrsabwicklung zu gewährleisten und die Sicherheit des Eisenbahn- und Straßen-verkehrs zu erhöhen. Die für die Verwirklichung des Vorhabens sprechenden öffentli-chen Interessen haben damit ein hohes Gewicht. Demgegenüber müssen die durch das Vorhaben beeinträchtigten öffentlichen und privaten Belange zurücktreten. Dabei stellen die plangenehmigten Maßnahmen sowie die Nebenbestimmungen insbeson-dere zugunsten des Natur- und Artensch
	Das Vorhaben kann mithin unter Berücksichtigung aller öffentlichen und privaten Be-lange festgestellt werden. 
	B.6 Sofortige Vollziehung 
	Die Plangenehmigung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a VwGO). 
	B.7 Entscheidung über Gebühr und Auslagen 
	Die Entscheidung über die Gebühren und Auslagen beruht auf § 1 i. V. m. § 22 Abs. 3 und 4 des Bundesgebührengesetzes (BGebG) i. V. m. der besonderen Gebüh-renverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur für indi-viduell zurechenbare öffentliche Leistungen des Eisenbahn-Bundesamtes (Beson-dere Gebührenverordnung Eisenbahn-Bundesamt – EBA BGebV). Über die Höhe er-gehen gesonderte Bescheide. 
	  
	C. Rechtsbehelfsbelehrung 
	Gegen die vorstehende Plangenehmigung kann innerhalb eines Monats nach Zustel-lung Klage beim 
	Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
	Aegidiikirchplatz 5, 
	48143 Münster 
	erhoben werden. 
	Der Kläger hat innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Be-gründung seiner Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.  
	Die Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung hat kraft Gesetzes keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wir-kung der Anfechtungsklage gegen die vorstehende Plangenehmigung nach § 80 Ab-satz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Mo-nats nach der Zustellung dieser Plangenehmigung beim 
	Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
	Aegidiikirchplatz 5, 
	48143 Münster 
	 gestellt und begründet werden. 
	Treten später Tatsachen ein, die die Anordnung der aufschiebenden Wirkung recht-fertigen, so kann der durch die Plangenehmigung Beschwerte einen hierauf gestütz-ten Antrag nach § 80 Absatz 5 Satz 1 VwGO innerhalb einer Frist von einem Monat stellen und begründen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Beschwerte von den Tatsachen Kenntnis erlangt. 
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